
Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V. (GKB) 
Hauptstraße 6, 15366 Neuenhagen b. Berlin, Tel: 033 42/ 422 130; Fax: 033 42/ 422 131 

B E I T R A G S O R D N U N G 

Aufgrund der Satzung der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V. (GKB) gibt sich der 

Verein durch den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 22. Februar 2024 folgende 

Beitragsordnung gemäß § 3 der Satzung: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die Beitragsordnung gilt gemäß ihrer Satzung für die Mitglieder der Gesellschaft für konservierende 

Bodenbearbeitung e.V. (GKB) 

 

§ 2 Beitragspflicht 

1. Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag an den Verein zu entrichten. 

2. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt für: 

- ordentliche Mitglieder EUR 120,- 

- Fördermitglieder EUR 2.160,- 

- Kleinunternehmen mind. EUR 900,- 

 (Festlegung erfolgt im Einzelfallentscheid durch den Vorstand) 

- Studenten EUR 24,- 

3. Die Jahresbeiträge werden jeweils zu Beginn des Kalenderjahres fällig, für welches sie gezahlt 

werden müssen. 

4. Beginnt die Mitgliedschaft nicht am 1. Januar eines Kalenderjahres, so ist der Beitrag für das restliche 

Kalenderjahr wie folgt zu entrichten: 

ordentliche Mitglieder Fördermitglieder 

- 2. Quartal EUR 90,- 2. Quartal EUR 1.620,- 

- 3. Quartal EUR 60,- 3. Quartal EUR 1.080,- 

- 4. Quartal EUR 30,- 4. Quartal EUR 540,- 

5. Die Mitgliedsbeiträge für den Zeitraum vom Beginn der Mitgliedschaft bis zum Ablauf des 

Kalenderjahres sind am 15. des Folgemonats in dem die Mitgliedschaft beginnt fällig. 

6. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 



§ 3 Verwendung der Gelder 

Die Beitragsgelder sind für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins gemäß der geltenden Satzung zu 

verwenden. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt nach ihrer Beschlussfassung vom 22. Februar 2024 in Kraft. 

 

§ 5 Änderung der Beitragsordnung 

Eine Änderung der Beitragsordnung bedarf der einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

 

 

Braunschweig, den 22. Februar 2024 

Klaus Keppler (Vorsitzender des Vereins) 


